
                                                                                                                
 
                                                                 
 
 
REACh 
 
Sehr geehrter Kunde, 
 
im Rahmen unserer Spritzgussfertigung verarbeiten wir Polymere, produzieren und importieren aber keine 
Chemikalien. Daneben handeln wir mit Kunststoffteilen. Unser Unternehmen ist somit „Nachgeschalteter 
Anwender“ im Sinne der REACh-Verordnung 1907/2006/EC - ergänzt durch die Verordnung (EU) Nr. 1272/2013 
vom 06.12.2013.  
 
Wir bestätigen hiermit, dass wir unsere sich daraus ergebenden Pflichten voll und ganz kennen, unseren 
gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen und die Regeln innerhalb REACh einhalten. 
 
Unsere Vorlieferanten (Rohstoffhersteller, -compondeure, und -händler) haben uns zugesichert, alle relevanten 
Stoffe vorzuregistrieren und uns zu informieren, wenn sie Substanzen an uns liefern, die in der jeweils aktuellen 
Kandidatenliste mit als gefährlich eingeschätzten Stoffen gelistet sind. Sie haben uns zugesichert, die 
Sicherheitsdatenblätter nach Artikel 31 REACh bzw. Informationsblätter nach Artikel 32 REACh immer aktuell zu 
halten. 
 
Nach unseren derzeitigen Informationen sind auch nach Vorliegen der aktualisierten ECHA-Kandidatenliste vom -
23.01.2024 mit 240 „besorgniserregenden Inhaltsstoffen“ und durch die Erweiterung des Anhang XIV im 
Amtsblatt der EU vom 15.02.2012 für die Materialien, die wir selber verarbeiten, keine Restriktionen zu erwarten. 
 
SCIP ist die Datenbank für die Information von Substances of Concern In articles as such or in complex objects 
(Products) die unter der Abfallrahmenrichtlinie Waste Framework Directive (WFD) eingerichtet worden ist. 
 
Seit 05.01.2021 besteht die Pflicht zur Übermittlung einer SCIP-Meldung für alle Erzeugnisse, die auf dem EU-
Markt angeboten werden und einen besonders besorgniserregenden Stoff der Kandidatenliste in einer 
Konzentration von mehr als 0,1 % Massenanteil enthalten.  
 
Solche Erzeugnisse werden derzeit von uns nicht angeboten oder verkauft. Somit besteht unsererseits keine 
Verpflichtung zu einer SCIP-Meldung an die ECHA.  
 
Zu Änderungen/Neuentwicklungen informieren wir auf unserer Webseite https://www.3d-plastic.eu. 
Ansprechpartner in unserem Hause für REACh: 
 
Harry Kintra 
Tel. 02166/43033 
Fax 02166/41051 
E-Mail: shop@3d-plastic.de 
 
Mönchengladbach, 29.01.2024 
 
 
 

 

 
Dana Kintra 
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